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Vorwort

Bereits 25 Jahre nach der ersten Auflage ist Jan Schröders Recht als Wissenschaft 
der neue Klassiker zur Geschichte der juristischen Methodenlehre und der 
Rechtswissenschaft. Das Buch hat in den beiden Bänden seiner dritten Auf-
lage von 2020 nicht nur eine Zeitspanne von beinahe 500 Jahren europäischer 
Jurisprudenz zum Gegenstand, sondern reicht bis in die jüngste Vergangenheit 
der deutschen Rechtswissenschaft. Es beginnt in der Frühen Neuzeit mit 
der „Fortsetzung der mittelalterlichen Tradition“ (Bd. 1, 7–97) und der „Ent-
deckung der konstruktiven Vernunft und der Geschichte“ (Bd. 1, 99–192). Für 
die Epoche der Moderne reicht es von der Historischen Rechtsschule und der 
„Begründung der positiven Rechtswissenschaft“ (Bd. 1, 193–281) bis zum „Auf-
stieg der Rechtsprechung“ im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert (Bd. 1, 
283–426). Schließlich widmet es sich zeithistorisch den „deutschen Diktaturen 
des 20. Jahrhunderts“ (Bd. 2, 1–113), also Nationalsozialismus und Deutscher 
Demokratischer Republik, und endet an den „Grenzen des Rechtspositivismus“ 
(Bd. 2, 115–295), d. h. in der Wissenschafts‑ und Methodengeschichte der Bonner 
Republik.

Nicht allein wegen dieses umfassenden Überblicks ist Recht als Wissenschaft 
ein Meilenstein der Rechtsgeschichte. Das strenge Korsett dieser Methoden-
geschichte, also die konsequente Diskussion entlang der Themen „Rechtsquel-
len-“ und „Methodenlehre“, „Theorie der Gesetzesinterpretation“ und „Theorie 
der wissenschaftlichen Rechtsbearbeitung“, gehört zu ihrem Markenkern. Erst 
dieser enge Fokus bzw. die Kunst des Weglassens ermöglichte Schröder die Kon-
stitution eines über die historischen Epochen hinweg vergleichbaren Gegen-
stands: der Geschichte der Jurisprudenz als methodengeleiteter Wissenschaft. 
Ein Meilenstein ist Recht als Wissenschaft aber nicht nur, weil Schröder eine 
große Erzählung wagte. Schröder leistete für alle von ihm bearbeiteten Epo-
chen Grundlagen‑ und Pionierarbeit. Besonders offensichtlich ist das in der 
juristischen Zeitgeschichte. Eine umfassende Übersicht zur Methoden‑ und 
Wissenschaftsgeschichte des Nationalsozialismus, der Deutschen Demokrati-
schen Republik und der Bonner Republik fehlte – trotz zahlreicher und wichtiger 
Einzelstudien  – bislang. Diesen Forschungsfeldern hat Schröder einen neuen 
Diskursrahmen geschaffen.

Recht als Wissenschaft wurde schon seit der ersten Auflage von 2001, die 
zunächst bis zum Ende der Historischen Rechtsschule, also bis zur Mitte des 
19. Jahrhunderts reichte, beeindruckende Anerkennung zuteil. Davon zeugt 
nicht allein die große Anzahl von 12 Besprechungen in rechtshistorischen und 



dogmatischen Fachzeitschriften, in Tageszeitungen oder die Auszeichnung als 
juristisches Buch des Jahres 2002. Vielen Rezensenten schien schon damals 
klar, dass Schröder das neue Standardwerk zur Geschichte der juristischen Me-
thodenlehre und Rechtswissenschaft vorgelegt hatte. Den Vergleich mit Franz 
Wieackers Privatrechtsgeschichte der Neuzeit musste es nicht scheuen. Dem 
von Schröder im Vorwort versprochenen „zweiten Band“, der die „Entwick-
lung der juristischen Methodenlehre bis zur Gegenwart“ nachzeichnen sollte 
(1. Aufl. 2001, V), blickten deshalb viele Rezensenten neugierig entgegen. Mit der 
zweiten Auflage des Buches 2012 und der Erweiterung der Erzählung bis zum 
Ende der Weimarer Republik begegnete Schröder dieser Neugierde ein erstes 
Mal. Seit Rechtswissenschaft in Diktaturen von 2016 reichte der Gegenstands-
bereich seiner Geschichte bis zum Untergang des Deutschen Reiches und dem 
Zusammenbruch der Deutschen Demokratischen Republik. Doch erst in der 
dritten Auflage von 2020 löste Schröder die Ankündigung aus seinem Vorwort 
zur ersten Auflage ein und führte die Methodengeschichte bis in die historische 
Gegenwart, also bis zum Ende der deutschen Teilung und zu den Anfängen der 
Berliner Republik fort. Diese drei Neuauflagen bzw. Erweiterungen wurden 
ebenso begeistert aufgenommen wie die erste Auflage. Es erschienen weitere 28 
Rezensionen in juristischen und historiographischen, in deutsch-, englisch‑ und 
französischsprachigen Zeitschriften.

In diesen insgesamt 40 Besprechungen wurde Recht als Wissenschaft regel-
mäßig als Opus magnum gewürdigt. Neben der fundamentalen Pionierleis-
tung erfuhr vor allem Schröders bis weit in das 16. Jahrhundert zurückreichende 
Quellentreue große Bewunderung. Selbstverständlich provozierte das neue 
Standardwerk Kritik – auch wenn die Qualität des Gesamtwerkes nie in Zweifel 
gezogen wurde. Schröders asketisches Programm warf etwa grundsätzliche 
Fragen nach der Möglichkeit einer Methodengeschichte von der Frühen Neu-
zeit bis gestern auf. Die Darstellung der verschiedenen Epochen wurde aus 
unterschiedlichen Gründen zudem immer wieder kritisch beurteilt.

Der Auseinandersetzung mit diesen Rezensionen entsprang die Idee für diesen 
Band. Die schon jetzt absehbare grundlegende Bedeutung für die Methoden‑ 
und Rechtswissenschaftsgeschichte und die schon heute bekannten Kritiken von 
Recht als Wissenschaft unterstreichen die Notwendigkeit eines wissenschaftshis-
torischen Kommentars. Zwar ist Recht als Wissenschaft heute das book of au-
thority der Methodengeschichte, aber es markiert keinesfalls ihr Ende. Deshalb 
verfolgt unser Band zwei Ziele: Einerseits soll er Juristinnen und Historikern 
neben Schröders Recht als Wissenschaft als grundlegende Ergänzung für künftige 
Forschungen zur Methodengeschichte dienen. Anderseits soll er interessierte 
Leserinnen und Leser auf mögliche Schwächen und alternative Einschätzungen 
der methodenhistorischen Forschung hinweisen. Die Form des Kommentars, 
also das der dogmatischen Juristin und dem praktischen Juristen vertraute 
Medium des juristischen Diskurses, erschien uns dafür besonders geeignet. Ein 

VI Vorwort



solcher Kommentar konnte freilich nicht allein von einer Wissenschaftlerin 
oder einem Wissenschaftler verfasst werden. Neben Jan Schröder überblickt 
wohl niemand diese fünf Jahrhunderte Rechtswissenschafts‑ und Methoden-
geschichte gleichermaßen in dieser Tiefe. Insoweit ist unser Kommentarband 
als kritische Begleitlektüre konzipiert. Er soll die Spannung zwischen dem, was 
Schröder schreibt, und dem, was man noch schreiben könnte, ausloten.

Um Recht als Wissenschaft einer kritischen Lektüre zu unterziehen, haben wir 
am 28. und 29. September 2023 zu einem Symposium am Max-Planck-Institut 
für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie in Frankfurt am Main eingeladen. Dass 
Jan Schröder nur wenige Monate zuvor seinen 80. Geburtstag feierte, war dabei 
ein glücklicher Zufall. Die für das Symposium entstandenen Vorträge wurden zu 
Beiträgen ausgearbeitet und in unserem Band in zwei Rubriken, „Querschnitte“ 
und „Kommentare“, unterteilt. Die drei Querschnitte von Miloš Vec, Daniel 
Damler und Arndt Kiehnle setzen sich zunächst mit übergreifenden Themen 
und Fragestellungen der beiden Bände von Recht als Wissenschaft auseinander. 
Demgegenüber orientieren sich die sieben Kommentare von Andreas Thier, 
Wolfgang Forster, Bernd Mertens, Hans-Peter Haferkamp, Thorsten Keiser, 
Adrian Schmidt-Recla und Susanne Paas an den von Schröder selbst gebildeten 
Epochen. Sie stehen deshalb alle unter einem Doppeltitel, der neben dem Auf-
satztitel auch die Überschrift zu dem betreffenden Abschnitt aus Schröders Recht 
als Wissenschaft enthält. Wie in einem juristischen Kommentar werden diese Ab-
schnitte von Experten der jeweiligen Epoche gewürdigt, diskutiert und kritisiert. 
Vorgaben für die Kommentierung wurden dabei nicht gemacht, so dass die 
Kommentare einen sehr heterogenen Charakter aufweisen. Sie reichen von einer 
grundlegenden Würdigung des gesamten Werkes (z. B. Hans-Peter Haferkamp) 
über die Erweiterung der Perspektive auf eine Epoche (z. B. Bernd Mertens) 
oder die Kontinuitätsprobleme zwischen den Epochen (z. B. Susanne Paas) bis 
zur grundsätzlichen Kritik des Rechtsverständnisses eines Zeitabschnitts (z. B. 
Adrian Schmidt-Recla). Freilich hatte Jan Schröder bereits auf der Tagung die 
Möglichkeit, sich mit kritischen Einwänden auseinanderzusetzen. Die ausgear-
beitete Fassung von Schröders Replik findet sich im Anschluss an die Quer-
schnitte und Kommentare.

Eine umfassende Betrachtung von Schröders großem Werk wäre ohne die in 
den letzten bald 25 Jahren entstandenen 40 Rezensionen und Besprechungen 
nicht möglich. Aus diesem Grund haben wir alle uns bekannten Rezensionen 
von Recht als Wissenschaft in diesem Band zusammengestellt und neu ediert. 
Dabei haben wir bewusst davon abgesehen, die Besprechungen nach ihrem 
Inhalt oder Umfang zu ordnen, zu gewichten oder zu bewerten. Zwar handelt es 
sich bei manchen nur um mehr oder weniger umfangreiche Buchanzeigen. Doch 
auch diese belegen die vielfältige und eindrucksvolle Rezeption von Schröders 
Werk. Genauso akzentuiert die in unterschiedlichen Rezensionen wiederholt 
vorgebrachte kritische Betrachtung einzelner Passagen oder Strukturelemente 
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die  – zumindest prima facie gegebene  – Relevanz der jeweiligen Kritik. Die 
Beurteilung, ob dieser Band nun seinen Zweck erfüllt, also ob er der kritischen 
Begleitlektüre dient oder nicht, bleibt freilich den Leserinnen und Lesern über-
lassen.

Sowohl das Symposium als auch die Publikation dieses Bandes in der Reihe 
Theoriemosaike wurde aus den mit der Verleihung des Gottfried Wilhelm 
Leibniz-Preises 2022 durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft an Marietta 
Auer verbundenen Mitteln finanziert. Der Band wird ein Jahr nach seinem Er-
scheinen im Open Access verfügbar sein. Die bestehenden Rechte der Verlage, 
insbesondere der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der Berliner Zeitung und 
von Wiley-VCH, an den Rezensionen werden durch den Wiederabdruck nicht 
berührt.

Zuallererst sind wir den Autoren für ihre Beiträge und ihre Geduld bei der 
Herstellung des Bandes zu großem Dank verpflichtet. Ebenso danken wir Julia 
Caroline Scherpe-Blessing vom Verlag Mohr Siebeck für vielfältige Unterstützung 
bei der Publikation, insbesondere bei Fragen zum Erwerb der Wiederabdruck-
rechte zu den Rezensionen. Jana Trispel danken wir für die reibungslose Betreu-
ung der Drucklegung. Dieser Band hätte darüber hinaus nicht ohne die vielen 
helfenden, transkribierenden und korrigierenden Hände unserer studentischen 
und wissenschaftlichen Hilfskräfte entstehen können. Milena Pfaffe schulden 
wir Dank für die redaktionelle Unterstützung bei der Fertigstellung der Ma-
nuskripte, Jessica Hausmann und Hana Ajdin zudem für intensive Korrek-
turlektüren. Joscha Stein hat die Rezensionen transkribiert. Zudem hat er gemein-
sam mit Lino Hassel die Suche nach und die umfangreiche Korrespondenz mit 
Rezensentinnen, Rezensenten und Verlagen geführt. Jannik Oestmann hat die 
Register erstellt. Schließlich danken wir Jana Bokr, Sina Brauer, Paula Brucholz, 
Alexander Brzezik, Samuel Drews, Lisa-Marie Eßelmann, Daniel Fejzo, Julia 
Fischer, Marius Foerster, Paul Herling, Anna Iovino, Paul Lindner, Ben Puder, 
Daniel Reimann, Friedrich Rosenauer, Friederike Vith, Simon Weyhofen und 
Christian Zeng, die dieses nach mehr als zwei Jahren zum Ende kommende 
Projekt in unterschiedlicher Weise und zu unterschiedlichen Zeiten unterstützt 
haben.

Frankfurt am Main, im Juli 2025 � Marietta Auer,  
� Ralf Seinecke  
� und Stefan Vogenauer
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Keine unpolitische Erzählung

Die vielen Kontexte von Recht als Wissenschaft

Miloš Vec

Welche übergreifenden Strukturmerkmale besitzt Recht als Wissenschaft in 
historischer Perspektive? Und wie hätte wohl Jan Schröder selbst sich diesem 
Beitrag zu „Linien, Perioden, Erzählungen“ in Recht als Wissenschaft genähert – 
insbesondere, wenn er bei weitem nicht das Wissen von Jan Schröder hätte? Von 
dieser Prämisse ausgehend will der folgende Text einige Beobachtungen und 
kritische Rückfragen an das Werk Jan Schröders stellen.

I. Präparation und Rezeptionen

Das Buch von Jan Schröder hat bei vielen Kolleginnen und Kollegen und auch 
bei mir von Anfang an, d. h. ab der ersten Auflage, Bewunderung hervorgerufen: 
die Kenntnis der Primärquellen, die Klarheit der Fragestellung, der Wille zur 
Systematisierung und die oft hintersinnige Nüchternheit, in der die Belehrung 
erfolgt. Trotz seiner strengen Ausrichtung auf die Wissenschaftsgeschichte der 
Rechtswissenschaft erfolgen Seitenblicke auf die Methodenlehre anderer, heute 
fern der Jurisprudenz anmutender Fächer. Sie verdeutlichen eine mehrfache Dis-
tanz und überraschen beim Lesen in ihren Bezugnahmen, die historische Ver-
flechtungsgeschichten sichtbar machen: Dass man als humanistischer Logiker 
ohne Beobachtung und nur durch Topik womöglich die Zahl der Jupitermonde 
bestimmen konnte (Bd. 1, 123; jedoch dann 124, 128), amüsiert aus heutiger Sicht 
ebenso wie es den späteren Methodenwechsel zur Empirie plausibel macht. 
Man staunt gleichermaßen über die Gelehrsamkeit der historischen Diskurse, 
ihre Tiefe und ihre Breite, wie auch über jene intellektuell adäquate Größe des 
Forschers Schröder, der sich ihnen widmet.

Vorbildlich ist aber auch die strategische Annäherung ans Thema, durch 
jahrzehntelange exemplarische Erkundung des Felds in großartigen Aufsätzen. 
Jan Schröder hat insofern sich selbst umsichtig das Feld bereitet und eine ei-
gene Methodik in der Erschließung dieser Wissenschaftsgeschichte entwickelt. 
Diese Aufsätze sind mittlerweile überwiegend in zwei reichen Sammelbänden 



zusammengefasst worden.1 Zu alledem  – und zumal nach so vielen klugen 
Rezensionen – noch etwas Originelles zur Historiographie und zu Narrativen 
in diesem Buch sagen zu wollen, ist nicht ganz leicht, insbesondere weil sich in 
diesem Band zahlreiche Expertinnen und Experten genauso wie Jan Schröder 
positionieren und sich der Leser daran erinnert, dass es in Jan Schröders Sach-
register (Bd. 1, 501) auch den Eintrag gibt: „Jeder ist der beste Ausleger seiner 
eigenen Worte“.

Völkerrechtsgeschichte steht, wenn überhaupt, an der Peripherie des zwei-
bändigen Werks (siehe aber Bd. 1, 9–13, 104 f.); in „Recht in Diktaturen“ fehlt das 
Völkerrecht als Beobachtungsfeld sogar ganz. Deswegen schien es verfehlt von 
hier aus Zugang zum Buch zu suchen, dieses zu rekonstruieren und kritisch zu 
analysieren, auch wenn mir das fachlich als Rechtshistoriker-Kollege besonders 
nahestehen würde. Dennoch hat mich das Œuvre Jan Schröders schon seit 
langem fasziniert, neben den zwei Rezensionen von Recht als Wissenschaft2 und 
einer über Rechtswissenschaft in Diktaturen3 durfte ich auch über zwei Aufsätze 
geisteswissenschaftliche Miszellen im journalistischen Medium publizieren.4 
Ein weiterer, vorläufig letzter Beitrag anlässlich des 80. Geburtstags von Jan 
Schröder erschien eingekleidet in Form einer Rezension des zweiten Bandes 
seiner Aufsätze.5 Aber Jan Schröder hat sich auch mit dem Völkerrecht und seiner 
Wissenschaft beschäftigt, wir kommen später noch darauf zurück.

Daher stelle ich in diesem Beitrag einige Fragen, die aus Beobachtungen zum 
Werk entstanden sind. Der Blick erfolgt gewissermaßen von außen, aus Sicht 
einer Wissenschaftsgeschichte; nicht hingegen aus annähernd vergleichbar 
intimer Kenntnis und alternativer Interpretation der Primärquellen, die den 
Gegenstand des Buches abgeben. Ich stelle diese Fragen, um das Werk besser zu 
verstehen, und vielleicht auch, um eine mögliche Gegenposition zu formulieren.

II. Raum und Zeit: Eine trichterförmige Struktur

Einer der schönsten Aspekte des Buches ist sein Titel in seiner Klarheit und Ele-
ganz: Recht als Wissenschaft. Das ist ein Programm, eine Feststellung und ein An-
liegen von Jan Schröder. Ist das Recht aber nur dieser eine uniforme Palast, be-

1 J. Schröder, Rechtswissenschaft in der Neuzeit, hrsg. v. Finkenauer/Peterson/Stolleis, 2010; 
J. Schröder, Rechtswissenschaft in der Neuzeit, Bd. 2, hrsg. v. Ishibe/Sandström/Vogenauer, 
2023.

2 Vec, Doch eine Wissenschaft, BZ, 09.10.2001, 15, in diesem Band, 216–218; ders., Erst das 
System erzeugt die Lücke, FAZ, 01.10.2021, 10, in diesem Band, 319–322.

3 Ders., Wie man einen Rechtsstaat mit dem Recht beerdigt, FAZ, 13.12.2016, 10, in diesem 
Band, 273–275.

4 Ders., Die Ausnahmen der Ausnahmen, FAZ, 01.09.1999, N 5; ders., Im Namen des Staates, 
FAZ, 13.02.2002, N 3.

5 Ders., Was Juristen eigentlich tun, FAZ, 02.06.2023, 12.
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wohnt von Methode und mit dem in sich ruhenden Türschild „Wissenschaft“, wie 
es der Singular des Rechts im Titel suggeriert? Nein, gerade die Methodendebatte 
führt in die Rechtsvielfalt ein und zeigt die Rechtspluralismen unterschiedlicher 
Epochen6 genauso wie die mannigfachen Verständnisse von Wissenschaft und 
Wissenschaftlichkeit auf. So universell der Titel ist, so rückgebunden an sehr 
viel spezifischere historische Verhältnisse ist der Inhalt doch. Aber ganz abge-
sehen von diesen begrifflichen Feinheiten, so multifunktional tönt der Titel zu-
gleich: Oft habe ich das Buch Kolleginnen und Kollegen empfohlen, die nicht 
Rechtshistorikerinnen oder Rechtshistoriker sind, und immer hat der Titel die 
Offenheit für meine Empfehlung erleichtert.

Um uns dem Werk anzunähern, beginnen wir vielleicht am besten Raum und 
Zeit – und besonders ihre Grenzen – bei Jan Schröder zu vermessen, etwa die 
Epochengrenzen. „German historians have an industry they call ‚Periodisierung‘ 
and they take it very seriously“, so C. H. Williams, einst Reader für Constitutional 
History an der University of London.7

Auch dieser aus dem Workshop hervorgegangene Band nähert sich Schröders 
Historiographie durch eine vornehmlich zeitliche Unterteilung. Die über-
greifenden Entwicklungen sowie Diskontinuitäten zwischen den Epochen und 
Orten sollten dabei aber nicht aus dem Auge verloren werden. Gleich zu Anfang 
des Buches heißt es programmatisch: „Die Darstellung möchte die Grundzüge 
der juristischen Methodenentwicklung im kontinentalen Europa der Neuzeit 
schildern, jedoch vorwiegend am Beispiel der deutschen Rechts‑ und Methoden-
literatur vom 16. bis zum 20. Jahrhundert.“ (Bd. 1, 2).

In der Folge begründet Schröder das sich im Verlauf der Darstellung ver-
schiebende Verhältnis der geographischen Räume: Zunächst „ist die deutsche 
Rechtswissenschaft noch wenig entwickelt“ (Bd. 1, 2), entsprechend stärker 
fällt das Gewicht auf die nicht-deutsche. Dann kommt eine Phase von 1650–
1800, in der die Darstellung bereits aus Sicht des Autors Schröder das Deutsche 
quantitativ überrepräsentiert haben mag, aber dennoch die Vermutung besteht, 
sie sei in der Sache „nicht unrepräsentativ für die gesamte Entwicklung“ (Bd. 1, 
2); sie vollziehe jedenfalls wesentliche kontinentaleuropäische Entwicklungs-
schritte mit.

Vom dritten bis zum sechsten Teil konzentriert sich Jan Schröder ganz auf 
deutsche Rechtsliteratur. Das betrifft die Abschnitte 1800–1850, 1850–1933, 1933–
1945 sowie zweimal – nämlich für Ostdeutschland und Westdeutschland – 1945–
1990. Erneut gilt aber die Vermutung, dass die Entwicklungen „wohl zum Teil 
auch in anderen kontinentaleuropäischen Rechtsordnungen wieder (zu finden 
sind)“ (Bd. 1, 3). Man hat den Eindruck, hier wird eine wohlwollende Vermutung 

6 Siehe als fortlaufend überarbeitetes Projekt Ludwig/Oestmann/Seebröker/Figueiredo/Lieb/
Mösch (Hrsg.), Münsteraner Glossar zu Einheit und Vielfalt im Recht, 2024.

7 C. H. Williams, zitiert nach NZZ, 23.08.2006, 42.
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ausgesprochen, ein Induktionsschluss nahegelegt: Der Fall Deutschland ist gar 
nicht so speziell und lässt sich mit gebotener Vorsicht jedenfalls teilweise ver-
allgemeinern. Ob diese Behauptung einer möglichen Generalisierung in der 
Sache richtig ist, kann ich selbst kaum beurteilen. Sie scheint aber bemerkens-
wert, weil sie gegen historiographische Trends verläuft. Sie ist einerseits weder 
globalgeschichtlich noch bemüht sie sich andererseits um „Glokalisierung“ von 
Narrativen. Der mutmaßlich spezifische Rechtscharakter von Imperien – auch 
das Deutsche Kaiserreich ist ein solches gewesen – wird nicht diskutiert, ebenso 
nicht das Recht an und bezüglich der imperialen Peripherie, das berüchtigte 
„Kolonialrecht“.8 Hier würde die Geschichte der Methodenlehre des Rechts 
möglicherweise auch von einer Einbeziehung (post‑)kolonialer Perspektiven 
profitieren.9 Hinzu käme die vergleichende Frage, inwieweit sich dieses deutsche 
Imperium von anderen unterschieden hat. Denn ob das Heilige Römische 
Reich an seinem Ende 1800, Deutscher Bund, Deutsches Kaiserreich, Weimarer 
Republik und Nachkriegsdeutschland letztlich tatsächlich so repräsentativ auch 
für andere Imperien, Territorien, Staatenbünde und Nationalstaaten auf dem 
europäischen Kontinent waren, darf aber zumindest in Frage gestellt werden.10 
Immerhin gehörten nicht nur die iberische Halbinsel nach der Reconquista, 
sondern auch Teile des ehemaligen byzantinischen Imperiums, des Osma-
nischen und des Russischen Reichs dazu.

Eine erste These könnte daher lauten, dass die Struktur des gesamten Buchs 
insofern und ähnlich, wie es einst von Michael Stolleis für die große Darstellung 
von Uwe Wesels Geschichte des Rechts von 1997 festgestellt worden ist, einem 
„tütenförmigen Gebilde“ gleiche:11 Von einem geographisch-politisch-juristisch 
sehr viel breiteren Raum, hier bei Schröder (West‑)Europa, gelangen wir über 
diverse Fahrbahnverengungen auf die asynchrone Zweispurigkeit von NS und 
DDR und schließlich auf die eine Fahrspur der bundesdeutschen Nachkriegs-
gesellschaft. Sie kann mindestens in Teleologie zur Berliner Republik und ihrer 
Rechtswissenschaft gelesen werden, deren Fluchtpunkt das Buch gedanklich 
ist. Der Aufbau ist insofern trichterförmig, wenn man das Verhältnis von Raum 
und Zeit miteinander in Korrelation setzt. Man kann es im Sinne von Marietta 
Auer als Kunst des Weglassens interpretieren,12 dass Jan Schröder in seiner of-
fenkundigen Bescheidenheit eine komparative Dimension anspricht, sie aber 

 8 Nuzzo, A Dark Side of the Western Legal Modernity, ZNR 33 (2011), 205–222; ders., 
Kolonialrecht, EGO, 14.07.2011, zuletzt abgerufen am 29.08.2025; Zollmann, German Colonial 
Law and Comparative Law, in: Duve (Hrsg.), Entanglements in Legal History, 2014, 253–294; 
Zollmann, Recht sprechen über „besondere Gebilde“, Rg 32 (2023), 52–75.

 9 Dann/Feichtner/Bernstorff (Hrsg.), (Post)Koloniale Rechtswissenschaft, 2022.
10 Hasse, Was ist europäisch?, 2021.
11 Stolleis, Vom Inzesttabu bis zum Maastrichter Vertrag, Die Zeit, 17.10.1997, L 31.
12 Auer, Die Kunst des Weglassens, Rg 30 (2022), 232–238, in diesem Band, 280–289.
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nicht umsetzt.13 Das Motiv ist Arbeitsökonomie, „eine vergleichende Darstellung 
nach dem hier zugrundeliegenden Plan würde die Kräfte eines einzelnen über-
fordern“, heißt es (Bd. 1, 2).

Rückfragen kann man auch hinsichtlich der Periodisierung innerhalb dieser 
Erzählung stellen: Schröders Epochengrenzen scheinen gewissermaßen als Prä-
missen gesetzt. Sie werden manchmal begründet, vielfach aber nicht. Um es ab-
zukürzen und eine Beobachtung ins Zentrum zu rücken, kann man vielleicht 
sagen, dass Jan Schröder sich in der Regel an Periodisierungen und Epochen-
begriffen (Antike [Bd. 1, 33], Frühe Neuzeit [Bd. 1, 33], Humanismus [Bd. 1, 54]) 
ausrichtet, die aus der allgemeinen Geschichtswissenschaft kommen, wobei er 
anfangs stärker auf den (west‑)europäischen Kontext schaut, später spezifisch 
deutsche Epochengrenzen aufgreift. Überwiegend sind es kalendarische Perio-
disierungen (Bd. 1, 45, 48), bei denen vorzugsweise runde Jahreszahlen als 
Markierungspunkte angegeben werden. Schröder ist dabei in der Regel vor-
sichtig, betont das Fließende der Übergänge, er schreibt „um 1600“ (Bd. 1, 66, 
124) bzw. „um 1700“ (Bd. 1, 119, 123). Für die Mitte des 19. Jahrhunderts kommen 
1848 (Bd. 1, 197) und 1850 (Bd. 1, 193) gleichermaßen als Epochenschwellen vor. 
Wo Schröder Begründungen für Zäsuren oder Kontinuitäten explizit macht, 
sind diese stark inhaltlich am speziellen Gegenstand der Methodenlehre aus-
gerichtet.

Umgekehrt hat man den Eindruck, dass allgemeine Epochengrenzen im We-
sentlichen verwendet werden, ohne dass Schröder rechtfertigende Zustimmung 
zu ihnen formuliert. So etwa bei den Jahreszahlen 1500, 1800, 1933, 1945 und 
1990: Sie sind zu plausibel als auch im Diskurs zu anerkannt, um rechtfertigungs-
bedürftig zu erscheinen.

III. Welche Kontexte? Politische Geschichte 
und Rechtswissenschaftsgeschichte

Die Rechtswissenschaftsgeschichte wird insofern mit der allgemeinen Ge-
schichte affirmativ synchronisiert. Jedenfalls teilweise ist das der Fall  – und 
ich nutze diesen Anknüpfungspunkt zu einer Überlegung, welchen Stellenwert 
Politik in dieser Darstellung besitzt. Denn diese allgemeine Geschichte ist teil-
weise Kultur‑ und Wissenschaftsgeschichte, teilweise politische Geschichte, in 
Wahrheit aber eine Überlagerung verschiedener Ereignisse und Strömungen, 
die sich manchmal kalendarisch zu einer Fiktion runder Jahreszahlen verbinden 
lassen. Man denke etwa an den hochsymbolischen Beginn der Frühen Neuzeit 

13 Genau das hat – zeitgleich mit der ersten Auflage Schröders – jedenfalls für den Teilbereich 
der Gesetzesauslegung und in beschränkter Auswahl der Rechtsordnungen Stefan Vogenauer 
versucht, Vogenauer, Die Auslegung von Gesetzen in England und auf dem Kontinent, 2001.
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um 1500 oder ihr Ende um ca. 1800. An anderen Stellen akzentuiert Jan Schröder 
nicht-intuitive Kontinuitäten über politische Zäsuren hinweg, wenn er etwa 
einen Zeitraum 1850–1933 bildet oder den Anschluss der Methodendiskussion 
von 1945 an Weimar herausstellt. Aber auch in diesem späten Fall transzendiert 
politische Geschichte die Rechtswissenschaftsgeschichte. Wenn mich der Ein-
druck nicht täuscht, ist das aber bei den zeitlich frühen Epochen und Jahres-
zahlen weniger der Fall. Demnach könnte eine zweite These lauten, dass das 
Buch die Geschichte einer Politisierung erzählt: Politik durchdringt nicht nur 
wie bei Uwe Wesels Schaubild von 1997 zunehmend „das Recht“, sondern auch 
„die Rechtswissenschaft“. Diese Politisierung erfolgt schubweise. In der ersten 
Phase liest man davon noch ganz wenig, die Gelehrten scheinen von politischen 
Zwecken, Motiven und Antrieben unberührt.

Ganz unwillkürlich habe ich an das schöne Zitat auf dem Vorsatz von Band 2 
der ausgewählten Aufsätze Jan Schröders gedacht, in der er John Donne (1572–
1631) zitiert. Es findet sich auch auf der Einladungskarte zu Jan Schröders 80. 
Geburtstag vom Juni 2023:

„Die Universität ist ein Paradies, 
Ströme von Wissen fließen darin, 
Geistes‑ und Naturwissenschaften kommen von dort.“14

Der englische Schriftsteller und Lyriker John Donne beendet den Satz hier; in 
diesem Renaissance-Paradies gibt es keine organisierte Verbundforschung oder 
Zielvereinbarungen mit dem Rektorat und Third-Mission-Rhetorik – aber auch 
keine politischen Interventionen. Marietta Auer nannte das Setting „Theorie-
gespräch im Binnenraum“.15 Ist das aber wirklich so und wo ist das Außen zu 
diesem Innen? Um nur ein Gegenbeispiel zu nennen: Gerade das Aktenver-
sendeverfahren im Alten Reich und die erstatteten Consilia machten die Univer-
sitäten zwar nicht zu Orten praktischen Entscheidens, aber zu einem Einfallstor 
der Lebenswelt in scheinbar abstrakte Diskurse.16 Theoretische Vorrangfragen 
zwischen Gesetzes-, Gewohnheits‑ oder Naturrecht konnten handfeste Aus-
wirkungen auf politische Interessenlagen haben. Jan Schröder hat das selbst in 
einem Aufsatz über „Die Begründung des staatlichen Rechtserzeugungsmono-
pols“ illustriert.17 Dort zeigte Schröder, wie das Gesetzesrecht zugunsten von 
Gewohnheitsrecht und Naturrecht aufsteigt, diese verdrängt und schließlich 
aus dem Kanon der Rechtsquellen ausschließt – weil der staatliche Wille maß-

14 J. Schröder, Rechtswissenschaft in der Neuzeit, Bd. 2, hrsg. v. Ishibe /Sandström/Vogenauer, 
2023, [V].

15 Auer, Die Kunst des Weglassens, Rg 30 (2022), 232, 235.
16 Falk, Consilia, 2006 bzw. als Fallstudie J. Schröder, Naturrecht in den Tübinger Konsilien 

(2013), in: ders., Rechtswissenschaft in der Neuzeit, Bd. 2, hrsg. v. Ishibe/Sandström/Vogenauer, 
2023, 107–118.

17 J. Schröder, Politische Aspekte des Naturrechts (2006), in: ders., Rechtswissenschaft in der 
Neuzeit, Bd. 2, hrsg. v. Ishibe/Sandström/Vogenauer, 2023, 71–85.
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geblich wird, andere Rechtsquellen als zunehmend illegitime Konkurrenz be-
greift und ausschaltet.18

Die Frage sei erlaubt, ob man nicht die Perspektive auch umkehren könn-
te: Hatten politische Rahmenbedingungen umgekehrt auch Auswirkungen auf 
die gelehrte Konstruktion solcher Vorrangverhältnisse? Jedenfalls für den Vor-

18 Ebd. 83.

Identität mit Moral

Bereich des Rechts

Einfluss von Politik

Frühzeit Gegenwart

0 %

100 %

Abb.: Politisierung des Rechts und Verrechtlichung des Politischen als Leiterzählungen, 
Graphik aus: Wesel, Geschichte des Rechts, 5. Aufl. 2022 (1. Aufl. 1997), S. 62, Rn. 42: „Der 
Gesamtprozess der Entwicklung von Recht“, Abb. 4: „Die allgemeine Entwicklung von 
Recht“.
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märz ist ein solcher Fall bei Schröder notiert: Das liberale badische Pressegesetz 
von 1832 widersprach den autoritären Prinzipien der Karlsbader Beschlüsse 
und wurde für unwirksam erklärt, auch wenn das Prinzip „Bundesrecht bricht 
Landesrecht“ noch nicht ausdrücklich in den Verfassungsgesetzen des Deutschen 
Bundes anerkannt war (Bd. 1, 210). Auch bei den Consilien kommt zwar die 
Lebenswelt ins gelehrte Gespräch, aber ob politische Einflussnahmen Vorrang-
verhältnisse unter den Rechtsquellen nahegelegt hätten, wird von Jan Schröder 
eher skeptisch beurteilt: Spezifische Voreingenommenheiten im Aktenversende-
verfahren zu Gunsten einzelner Rechtsquellen ließen sich schon deswegen nicht 
ohne Weiteres ausmachen, weil beispielsweise Naturrecht „ebenso gut den An-
spruch eines Auftraggebers stützen, wie ihm entgegenstehen“ könne.19

Doch wie anders setzt der zweite Band seine Darstellung an! Auf der ersten 
Seite der Einleitung kommt sofort der doppelte deutsche Diktatur-Kontext zur 
Sprache. Schröder will „die Eigentümlichkeiten einer Rechtswissenschaft unter 
den Bedingungen einer Diktatur verstehen“ (Bd. 1, 4). Man könnte sich fragen, 
ob und wie oft im ersten Band analoge Einbettungen der Rechtswissenschaft in 
der Vormoderne in ihre politischen Kontexte aufgerufen wurden. Ferner: Würde 
dieser Satz auch umformuliert funktionieren, etwa in Form des Nachdenkens 
über (und ich modifiziere das Zitat):

„die Eigentümlichkeiten einer Rechtswissenschaft unter den Bedingungen eines dualisti-
schen Ständestaates“

oder

„die Eigentümlichkeiten einer Rechtswissenschaft unter den Bedingungen eines sich auf-
lösenden (Kolonial‑)Imperiums“?

Jedenfalls wird hier eine Erzähllinie sichtbar, die eine stärkere strukturelle Kopp-
lung von Rechtswissenschaft und Politik erstens in der Neuzeit und zweitens 
ganz besonders in autoritären politischen Systemen des 20. Jahrhunderts be-
hauptet. Im zweiten Band heißt es an einer Stelle, der Absolutismus habe „aber 
noch keine Weltanschauungen (gekannt) und deshalb seine Methodenlehre 
nicht ideologisch (aufladen müssen)“ (Bd. 2, 57). Mutmaßlich bewusst ver-
meidet Schröder hier zunächst das Label „Ideologie“, denn dieser Begriff ist 
„selbst in hohem Maße ideologisiert“ und ein „Kampfbegriff “.20 Stattdessen 
wählt er den neutraleren Ausdruck „Weltanschauung“. Es stellt sich dennoch die 
Frage, wie unpolitisch man sich rechtswissenschaftliches Denken früherer Epo-
chen auf dem Feld der Methodenlehre vorstellen darf ? Welterfahrungen, Welt-
ordnungen, Weltbilder und Weltanschauungen gab es, so lässt es sich auch unter 

19 J. Schröder, Naturrecht in den Tübinger Konsilien (2013), in: ders., Rechtswissenschaft in 
der Neuzeit, Bd. 2, hrsg. v. Ishibe/Sandström/Vogenauer, 2023, 107, 108.

20 Dierse, Art. „Ideologie“, in: Brunner/Conze/Koselleck (Hrsg.), Geschichtliche Grund-
begriffe, Bd. 3, 1982, 131.
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